
etwa bei Messerstichen innerhalb weniger Sekunden oder bei
einem gegen eine aus der Sicht des Täters nicht individuali-
sierte Personenmehrheit gerichteten Angriff, willkürlich und
gekünstelt erschiene. Diese Abgrenzung zwischen Grundsatz
und Ausnahme wirkt sehr unbestimmt und willkürlich.
Tendenziell gilt bei Straftaten gegen höchstpersönliche

Rechtsgüter im Ergebnis Handlungsmehrheit und daher Tat-
mehrheit nach § 53 StGB, mag das Geschehen auch objektiv
und subjektiv in einem engen situativen Zusammenhang ste-
hen. Natürlich und zutreffend kann man das auch anders
bewerten und zu Handlungseinheit gelangen (= § 52 StGB).71
Der Unrechts- und Schuldgehalt ist in den Fällen vergleich-
bar, egal ob der Täter eine Bombe wirft oder mehrmals in
eine Menschenmenge schießt. Beim Bombenwurf liegt ein-
deutig ein Fall des § 52 StGB vor, da der Täter eine natürliche
Handlung ausführt. Die Bombe tötet und verletzt mehrere
Menschen: „Der Angeklagte wird wegen Mordes in … Fällen
in Tateinheit mit versuchten Mordes und tateinheitlicher ge-
fährlicher Körperverletzung in … Fällen zu … verurteilt.“
Dann kann man dogmatisch auch mehrere vergleichbare Tat-
handlungen – mehrere Schüsse – unter der Voraussetzung der
natürlichen Handlungseinheit zu § 52 StGB zusammenfüh-
ren.
Beide Ergebnisse sind vertretbar. Sie sehen, an der natürli-

chen Handlungseinheit ist nichts „natürlich“, die Rechtsfigur
ist extrem normativ und wird mit Skepsis betrachtet.72 Das
gilt vor allem im letzten Beispiel, in dem die Rechtsprechung
die natürliche Handlungseinheit zum Zusammenfügen meh-

rerer natürlicher, aber verschiedenartiger Willensbetätigun-
gen zu Tateinheit nach § 52 StGB anwendet: den berühmten
und prüfungsbeliebten Polizeifluchtfällen. In Fällen einer un-
unterbrochenen Polizeiflucht nimmt der BGH73 in ständiger
Rechtsprechung Tateinheit bezüglich aller durch die Fahrt
verwirklichten Delikte an. Maßgebend für die Annahme von
Tateinheit in derartigen Fällen sei der rechtliche Gesichts-
punkt, wonach in dem einheitlichen Entschluss zu einer
Flucht vor der Polizei eine besondere Sachlage zu sehen sei,
die in diesen Fällen die Zusammenfassung aller Verletzungen
der Strafgesetze zu einer Tat begründe. Die Polizeiflucht als
einheitlicher Lebenssachverhalt. Wenn auf diese Weise ver-
schiedenartige und sachlich auseinanderliegende Willenstäti-
gungen zu einer Tateinheit zusammengefasst werden, wird
das als willkürlich und extensiv kritisiert.74 Hier beweist sich
der kleine Unterschied in der Definition der natürlichen
Handlungseinheit, wenn das Schrifttum gleichartige Verhal-
tensweisen fordert.
(Der Beitrag wird in JA 9/2019 fortgesetzt.)

71 So Seher JuS 2004, 392 (396).
72 S. BeckOKStGB/v. Heintschel-Heinegg, 40. Ed. 1.11.2018, § 52 Rn. 38; Kühl

StrafR AT, 8. Aufl. 2017, § 21 Rn. 17; Rengier StrafR AT, 10. Aufl. 2018, § 56
Rn. 74; Seher JuS 2004, 392 (395 f.).

73 S. BGH BeckRS 2016, 17849; zust.Heinrich StrafR AT, 5. Aufl. 2016, Rn. 1416.
74 So Geppert JURA 2000, 598 (601); Kühl StrafR AT, 8. Aufl. 2017, § 21 Rn. 17;

MüKoStGB/v. Heintschel-Heinegg, 3. Aufl. 2017, § 52 Rn. 59; Rengier StrafR AT,
10. Aufl. 2018, § 56 Rn. 74; Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 48. Aufl. 2018,
Rn. 1071.
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& SACHVERHALT
A hat sich mit seiner Ehefrau (E) verkracht und trinkt abends in einer Kneipe am Savigny-
Platz einige Bier; er hat eine BAK von 0,8 Promille. E ruft ihn auf dem Handy an und bittet
ihn, schnell nach Hause zu kommen, da der gemeinsame Sohn erkrankt ist und ärztlicher
Hilfe bedarf.
A begibt sich in Sorge um seinen Sohn mit seinem hochmotorisierten BMW 325 „sport-

lich“ auf den Weg. In Höhe der vierspurig ausgebauten Kantstraße fährt er auf der rechten
Fahrspur in Eile wegen seines kranken Sohnes mit überhöhter Geschwindigkeit an dem auf
der linken Fahrspur in seinem Audi A3 fahrenden B vorbei. B fühlt sich von A provoziert
und beschleunigt sein Fahrzeug etwas, überholt ihn aber nicht. A will den B nicht pro-
vozieren oder zu einem „Autorennen“ herausfordern; er nimmt dessen Beschleunigung nicht
einmal wahr. Beide fahren mit überhöhter Geschwindigkeit von circa 70 km/h statt 50 km/h
auf der Kantstraße. Zu dem Zeitpunkt parkt die F mit ihrem Smart am rechten Fahrbahnrand
aus, sodass A sein Fahrzeug – alkoholbedingt verzögert – auf die linke Fahrspur knapp vor B

* Der Autor ist Oberstaatsanwalt beim Bundesgerichtshof und Lehrbeauftragter an der FU Berlin. Die Klausur wurde an der FU
Berlin im November 2018 im dortigen Uni-Repetitorium gestellt; die Quote (132 Teilnehmer) der nicht bestandenen Klausuren
lag bei circa 34%. Der erste Teil des Sachverhalts ist der Entscheidung BGHSt 63, 121 = NJW 2018, 2341 nachgebildet.
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zieht. Daraufhin zieht B sein Fahrzeug in einer Schreckreaktion in den Gegenverkehr, und es
kommt zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw von Z. Dadurch werden
Z und B verletzt. Beide haben intensive Blutergüsse vom Gurt und Airbag, ihre Fahrzeuge
haben jeweils erhebliche Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro. Wäre A nüchtern
gewesen und hätte er die Geschwindigkeit eingehalten, so hätte er sein Fahrzeug rechtzeitig
vor F zum Stehen bringen können. Auch B hätte bei Einhaltung der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit sein Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen bringen können.
A bemerkt die Kollision zwischen B und Z und parkt sein Auto am Fahrbahnrand in

unmittelbarer Nähe zum Unfall und begibt sich zu Fuß zur Unfallstelle. Dort erscheint die
Polizei und nimmt die Personalien von B und Z auf, die im Krankenwagen notärztlich
untersucht werden. A gibt sich nicht als Unfallbeteiligter zu erkennen, sondern schildert den
Polizeibeamten, dass er den Unfall als Fußgänger auf dem Heimweg beobachtet habe.
Allerdings ersetzt A in seiner Schilderung des Geschehens seine eigene Unfallbeteiligung
durch die eines vermeintlich unbekannten Fahrers mit polnischem Kennzeichen. A wartet ab,
bis die Polizei die Tatortarbeit abgeschlossen hat und verlässt schließlich als letzter den
Unfallort und fährt – vom Unfall beeindruckt – mit dem Taxi nach Hause.
B hatte sein gesamtes Geld zur Finanzierung seines Audi A3 verbraucht. Er will nun

„schnelles Geld“ machen. Dazu fasst er den Plan, an Gewerbetreibende massenhaft Rech-
nungen über angeblich von diesen in Auftrag gegebene Eintragungen in Branchenverzeich-
nisse im Internet zu versenden. Zunächst startet er einen Testlauf, indem er gegenüber der Y-
GmbH und der Z-GmbH jeweils wahrheitswidrig Aufwendungen in Höhe von 300 EUR für
eine tatsächlich nicht stattgefundene Eintragung im Branchenverzeichnis geltend macht. Der
X aus der Buchhaltung der Y-GmbH geht von einem entsprechenden Auftrag an B aus und
zahlt im Auftrag der Y-GmbH den geforderten Betrag an B. Die Z-GmbH zahlt nicht. Sie
steht kurz vor der Insolvenz. Der zuständige Mitarbeiter (M) der Z-GmbH weist Rechnun-
gen grundsätzlich erst auf Mahnschreiben an, um so „Zeit zu gewinnen“. Zunächst hatte B
die Möglichkeit von Mahnschreiben in seine Planung mit aufgenommen und entsprechende
Muster entworfen. Nun sieht er aber davon ab, da er Sorge hat, bei genauer Prüfung fiele auf,
dass die Forderung nicht berechtigt ist.

Wie haben sich die Beteiligten nach dem StGB strafbar gemacht? Etwa erforderliche Strafanträge sind
gestellt.

& LÖSUNG

1. TATKOMPLEX: „DAS GESCHEHEN BIS ZUM UNFALL“ / STRAFBARKEIT DES A
A könnte sich wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr gem. § 316 I StGB strafbar
gemacht haben, indem er sich nach dem Genuss von einigen Bieren mit einer BAK von 0,8
Promille und überhöhter Geschwindigkeit mit seinem BMW auf den Weg nach Hause
begab.
Dazu müsste A zunächst ein Fahrzeug im Straßenverkehr geführt haben. Dies ist hier der

Fall, da er mit seinem BMW unter anderem die Kantstraße befuhr. Weiter müsste A infolge
des Genusses alkoholischer Getränke nicht in der Lage gewesen sein, das Fahrzeug sicher zu
führen. Dies ist hier fraglich und im Ergebnis abzulehnen: Eine absolute Fahruntüchtigkeit
(genauer: Fahrunsicherheit, vgl. BGH JR 2009, 120 [121]) liegt hier nicht vor, da diese erst bei
einer BAK von 1,1 Promille angenommen wird (vgl. Fischer, StGB, 66. Aufl. 2019, StGB
§ 316 Rn. 25). Es könnte eine relative Fahruntüchtigkeit vorliegen. Diese wird bei einer BAK
zwischen 0,3 Promille bis 1,1 Promille angenommen, sofern zusätzlich ein alkoholbedingter
Fahrfehler vorliegt (vgl. Fischer, 66. Aufl. 2019, StGB § 316 Rn. 31 f.). Zwar hat A eine BAK
von 0,8 Promille, es liegt hier jedoch bis zum Unfall kein Fahrfehler des A vor. Insbesondere
ist er nicht alkoholbedingt zu schnell gefahren, sondern wegen seines kranken Sohnes.
Ergebnis: A hat sich im ersten Tatkomplex nicht strafbar gemacht.

2. TATKOMPLEX: „UNFALL AUF DER KANTSTRAßE“

A. STRAFBARKEIT DES A

I. Gefährdung des Straßenverkehrs, § 315 c I Nr. 1 a StGB
A könnte sich wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs gem. § 315 c I Nr. 1 a
StGB strafbar gemacht haben, indem er nach dem Genuss von einigen Bieren mit einer BAK
von 0,8 Promille und einer überhöhten Geschwindigkeit von 70 km/h statt 50 km/h auf die
Fahrspur von B wechselte, sodass dieser ausweichen musste und es zu dem Unfall von B und
Z kam, wodurch beide verletzt und die Fahrzeuge beschädigt wurden.

Fahruntüchtigkeit

ÜBUNGSBLÄTTER STUDENTEN · EXAMINATORIUM KLAUSUR STRAFRECHT · „ES WAR DOCH KEINER MEHR DA!“

590 8/2019

Ü
B
U
N
G
SB
LÄ

TT
ER

ST
U
D
EN

TE
N


	JA-Innenteil_08-2019_nach zweiten Korrekturen_Druckversion.pdf

